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11286 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Juli 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Primärversorgungsgesetz und das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 
werden 

Mit dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates werden folgende Ziele verfolgt:  
- Nachhaltige Stärkung der Primärversorgung zur Verbesserung der ambulanten wohnortnahen 

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger  
- Attraktivierung der Tätigkeitsfelder für Ärztinnen und Ärzte und für Angehörige der weiteren 

Gesundheitsberufe sowie Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
11. Juli 2023 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Johanna Miesenberger, Dr. Andrea Eder-
Gitschthaler, Dr. Karlheinz Kornhäusl, Ferdinand Tiefnig, Mag. Franz Ebner, Andrea Michaela 
Schartel und Claudia Hauschildt-Buschberger. 
Bei der Abstimmung wurde mehrstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben (dafür: V, S, G, dagegen: F). 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2023 07 11 

 Claudia Hauschildt-Buschberger Christoph Steiner 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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